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 Zusammenfassung 

Im Rahmen dieser Studie legt das Hohe Kommissariat der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte die Standards für den gleichberechtigten und wirksamen Zugang von Menschen 
mit Behinderungen zur Justiz gemäß Artikel 13 des Übereinkommens über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen fest. Die Studie enthält Anleitungen des Kommissariats für 
die Durchführung des Artikels 13 sowie bewährte Verfahren und Empfehlungen. 
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 I. Einleitung 

1. In seiner Resolution 31/6 ersuchte der Menschenrechtsrat das Hohe Kommissariat der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte, in seiner jährlichen Studie über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, die dem Rat auf seiner siebenunddreißigsten Tagung vorzu-
legen ist, einen Schwerpunkt auf Artikel 13 des Übereinkommens über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen zu legen. Die Studie, die vor Beginn der siebenunddreißigsten Ta-
gung bereitzustellen war, war in Abstimmung mit Staaten und anderen maßgeblichen Inter-
essenträgern, Regionalorganisationen, der Sonderberichterstatterin über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, einschließlich Orga-
nisationen von Menschen mit Behinderungen, und nationalen Menschenrechtsinstitutionen 
durchzuführen. Der Rat ersuchte das Hohe Kommissariat der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte außerdem, zu verlangen, dass Beiträge in einem barrierefreien Format vorgelegt 
und gemeinsam mit der Studie in einfacher Sprache auf der Website des Kommissariats ver-
öffentlicht werden.1 

2. Entsprechend dem Ersuchen des Rates bat das Hohe Kommissariat der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte um Beiträge, woraufhin Antworten von 22 Staaten, 14 nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen, 2 Regionalorganisationen und 21 zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen und anderen Interessenträgern eingingen. Im Mittelpunkt der Studie steht das 
Recht auf Zugang zur Justiz in Bezug auf die Durchführung des Übereinkommens. 

 II.  Recht auf Zugang zur Justiz gemäß den internationalen 
Menschenrechtsnormen 

 A. Zugang zur Justiz 

3. Der Zugang zur Justiz ist ein Kernbestandteil der Rechtsstaatlichkeit.2 Er ist selbst ein 
Grundrecht 
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die bislang die 
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der staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten, die auch in Artikel 4 Absatz 3 sowie in den Ar-
tikeln 29 und 33 verankert ist. 

15. Der Zugang zur Justiz nach dem Übereinkommen ist ein übergreifendes Recht, das im 
Sinne aller darin verankerten Grundsätze und Verpflichtungen auszulegen ist. So ist Arti-
kel 13 insbesondere zusammen mit Artikel 5 über Gleichberechtigung und Nichtdiskriminie-
rung zu lesen, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zu-
gang zur Justiz genießen. Der Zugang zur Justiz erfordert unterstützende Rechte für Men-
schen mit Behinderungen, insbesondere die gleiche Anerkennung vor dem Recht (Artikel 12) 
und die Barrierefreiheit, einschließlich mehrerer Kommunikationsmittel und des Zugangs zu 
Information (Artikel 9 und 21). 

16. Das Übereinkommen soll mehrfache und intersektionale Formen der Diskriminierung 
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Recht einzufordern.19 Menschen mit Behinderungen wird in Strafverfahren ebenso wie in 
Zivilsachen der Zugang zur Justiz am häufigsten dadurch verwehrt, dass Informationen nicht 
barrierefrei und zugänglich sind, verfahrensbezogene Vorkehrungen fehlen, das Recht, 
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Vorkehrungen treffen, die Menschen mit Behinderungen unter Umständen für einen Zugang 
zur Justiz benötigen. In Artikel 13 Absatz 1 des Übereinkommens sind Maßnahmen aufge-
führt, die die Vertragsstaaten zur Gewährleistung eines wirksamen und gleichberechtigten 
Zugangs zur Justiz ergreifen sollen. Diese Auflistung ist jedoch nicht erschöpfend, und die 
Vertragsstaaten sind verpflichtet, verfahrensbezogene und altersgemäße Vorkehrungen zu 
treffen, um Menschen mit Behinderungen die unmittelbare und mittelbare Teilhabe an allen 
Gerichtsverfahren, auch in der Ermittlungsphase und in anderen Vorverfahrensphasen, zu 
erleichtern. Daher dienen verfahrensbezogene Vorkehrungen als Mittel zur wirksamen Ver-
wirklichung des Rechts auf ein faires Verfahren und des Rechts auf Teilhabe an der Rechts-
pflege und sind ein untrennbarer Bestandteil des Rechts auf Zugang zur Justiz. Der Aus-
schuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat anhand einer Reihe von Beispie-
len gezeigt, wie verfahrensbezogene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen in der 
Praxis aussehen können, darunter unter anderem die Bereitstellung von Gebärdensprachdol-
metschung und von rechtlichen und gerichtlichen Informationen in barrierefreien Formaten, 
von mehrfachen Kommunikationsmitteln, Fassungen von Dokumenten in leicht verständli-
cher Sprache und Braille-Schrift 
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27. Verfahrensbezogene Vorkehrungen müssen altersgemäß sein. Der Ausschuss hat die-
ses Recht für Kinder mit Behinderungen anerkannt.30 Darüber hinaus hat der Ausschuss für 
die Rechte des Kindes unterstrichen, dass unterschiedliche Vorkehrungen getroffen werden 
sollen, um das Recht auf Zugang zur Justiz für Kinder, einschließlich Kindern mit Behinde-
rungen, zu garantieren.31 So könnten altersgemäße verfahrensbezogene Vorkehrungen unter 
anderem geänderte Verfahrens- und Vorgehensweisen im Gerichtssaal, ein besonderes räum-
liches Umfeld und altersgemäße Hilfe erfordern.32 

28. Der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat den Vertrags-
staaten durchgängig empfohlen, ihre Rechtsvorschriften, einschließlich ihrer verwaltungs-, 
zivil - und strafrechtlichen Vorschriften, zu überprüfen, mit dem Ziel, die Pflicht zur Bereit-
stellung verfahrensbezogener Vorkehrungen in allen Gerichtsverfahren ausdrücklich darin 
aufzunehmen.33 Innerstaatliche Gesetze und sonstige Vorschriften sollten auch festlegen, 
welche Stelle für die Bereitstellung verfahrensbezogener Vorkehrungen zuständig ist, und 
Einzelheiten darüber enthalten, wo und wie Menschen mit Behinderungen diese Vorkehrun-
gen beantragen und in Anspruch nehmen können. Verfahrensbezogene Vorkehrungen müs-
sen stets verfügbar sein und kostenfrei bereitgestellt werden.34 Anträge auf die Bereitstellung 
von Vorkehrungen sollten von der zuständigen Stelle dokumentiert werden, um die Rechen-
schaftslegung zu erleichtern und das Wissensmanagement zu verbessern.35 Im letzteren 
Sinne lässt sich durch die Systematisierung bewährter Verfahren ermitteln, welche Vorkeh-
rungen zur Gewährleistung einer wirksamen Teilhabe am besten geeignet sind, was für künf-
tige Verfahren nützlich ist. Diese Systematisierung dient auch der Schaffung eines diesbe-
züglichen institutionellen Gedächtnisses in der Organisation und so dem Ziel, Rechtspre-
chungssysteme inklusiver und barrierefreier zu machen. 

29. Der Prozess des Beantragens und Bereitstellens verfahrensbezogener Vorkehrungen 
soll im Einklang mit Artikel 22 des Übereinkommens vertraulich ablaufen, und dieses Erfor-
dernis muss in den innerstaatlichen Gesetzen und sonstigen Vorschriften klar zum Ausdruck 
kommen. Menschen mit Behinderungen sollen nicht gezwungen werden, gegen ihren Willen 
und ohne ihre freie Einwilligung nach vorheriger Aufklärung persönliche, gesundheitliche 
oder rehabilitationsbezogene Informationen offenzulegen.36 

30. Eine Reihe von Staaten ist beim Erlass von Rechtsvorschriften und bei der Erarbeitung 
von Protokollen zu verfahrensbezogenen Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen 
beim Zugang zur Justiz vorangekommen. So hat beispielsweise Aserbaidschan seine Zivil-
prozessordnung so abgeändert, dass Zeuginnen und Zeugen mit Behinderungen ihre Aussage 
gegebenenfalls an ihrem Wohnort abgeben können.37 Das Best Practices Tool Kit for State 
and Local Governments (Katalog bewährter Verfahren für die Verwaltungsbehörden von 
Bundesstaaten und Kommunen) nach dem Behinderungsgesetz der Vereinigten Staaten von 
Amerika, das Protokoll Argentiniens für den Zugang zur Justiz für Menschen mit Behinde-
rungen und das Disability Access Bench Book (Richterlicher Leitfaden für den Zugang von 
Menschen mit Behinderungen) Australiens sind Beispiele für Protokolle mit Empfehlungen 
und Anleitungen zur Bereitstellung verfahrensbezogener Vorkehrungen. 

31. Ein Fehlen verfahrensbezogener Vorkehrungen verletzt das Recht auf ein faires Ver-
fahren und kann 
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sind38, wie der Ausschuss feststellte39. Nach Berichten aus dem vergangenen Jahr wurden 
Menschen mit geistigen oder psychosozialen Behinderungen hingerichtet oder waren weiter 
mit der Todesstrafe belegt40 – entgegen der Resolution 1989/64 des Wirtschafts- und Sozial-
rats41, der Resolution 71/187 der Generalversammlung und der Resolution 36/17 des Men-
schenrechtsrats, worin Staaten, die dien
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42. Die Staaten sollten bedenken, dass Sparmaßnahmen Menschen mit Behinderungen am 
Zugang zu grundlegenden Dienst- und Sozialleistungen hindern können, was sie für soziale 
Ausgrenzung und Rechtsverletzungen anfällig macht und rechtliche Unterstützung zur Gel-
tendmachung ihre Rechte erfordert.62 Die Kürzung rechtlicher Unterstützung hat weitrei-
chende Auswirkungen und verschärft die Marginalisierung von Menschen mit Behinderungen. 

 B. 
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Aufhebung von Rechtsvorschriften gefordert, die nicht den Bestimmungen des Übereinkom-
mens entsprechen. 

 C. Teilhabe am Justizwesen 

 1. Zugang zur Justiz als untrennbarer Bestandteil des staatlichen Handelns 

54. Nach dem Übereinkommen ist der mit anderen gleichberechtigte Zugang zur Justiz 
für Menschen mit Behinderungen nur dann gewährleistet, wenn sie zur wirksamen unmittel-
baren und mittelbaren Teilnahme an allen Gerichtsverfahren, auch in der Ermittlungsphase 
und in anderen Vorverfahrensphasen, in der Lage sind. Die unmittelbare Teilnahme be-
schreibt Fälle, in denen Menschen mit Behinderungen als Klägerinnen oder Kläger oder als 
Beschuldigte als eine der offiziellen Streitparteien in Verfahren auftreten. Die mittelbare 
Teilnahme bezieht sich auf andere Funktionen, die zum Justizwesen beitragen, etwa als Zeu-
ginnen und Zeugen, Sachverständige, Geschworene, Richterinnen und Richter oder Rechts-
anwältinnen und -anwälte. 

55. Nach dem Übereinkommen ist das Justizwesen ein Teil des demokratischen Systems, 
der zu guter Regierungsführung beiträgt und damit über die Wahrung der Rechte der einzel-
nen Menschen mit Behinderungen auf ein faires Verfahren hinausgeht. Die Wahrung der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Rechenschaftspflicht und eines wirksamen Justiz-
wesens erfordert die Mitwirkung von Menschen aus allen Gesellschaftsbereichen, einschließ-
lich Menschen mit Behinderungen, in jeglicher Kapazität. Artikel 13 soll die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, zu allen Aspekten des Justizwesens und anderweitiger Ge-
richtsverfahren beizutragen und daran teilzunehmen, fördern, damit sie als aktive Bürgerin-
nen und Bürger an der Gestaltung unserer Gesellschaft mitwirken können.80 Daher ist die 
Teilhabe an der Gewährleistung des Zugangs zur Justiz an die Teilhabe am politischen und 
öffentlichen Leben gebunden, wie in Artikel 4 Absatz 3 sowie in den Artikeln 29, 33 und 34 
des Übereinkommens beschrieben. 

56. Menschen mit Behinderungen sehen sich im Gesetz wie in der Praxis bei der Teil-
nahme an Gerichtsverfahren in unterschiedlichen Kapazitäten, etwa als Richterinnen und 
Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Zeuginnen und Zeugen oder Geschworene, 
nach wie vor Einschränkungen ausgesetzt.81 Diese Einschränkungen gründen auf Klischee-
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